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Um sich anzumelden müssen Sie sich registrieren. 
 

 
 
Melden Sie sich mit Ihrer Email an. 
 
Wenn Sie sich eingeloggt haben können Sie jetzt bequem Ihre Bautagebücher/ Bauberichte  
vom Server hoch- oder herunterladen.  
 
Um Daten vom Server herunterzuladen müssen beim Öffnen der Synchronisierung „Synchronisierungen“ sichtbar sein, 
andernfalls befinden sich keine Daten auf dem Server. 
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Um Daten auf dem Server hochzuladen, betätigen Sie „Neue Synchronisation“ und legen eine neue Synchronisation an. 
Nachher ziehen Sie per „Drag and Drop“ Ihre gewünschten Elemente in die mittlere Spalte.  
 
 

 
Laden Sie Ihre Daten auf den Server. 
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16. Nutzerverwaltung 
 
Durch Anlegen eines Benutzerprofils und Vergabe eines Kennwortes werden dem Nutzer bestimmte Rechte zugewiesen 
und er muss sich bei Programmstart mit seinem Namen und seinem Passwort anmelden. So können z.B. jedem Nutzer 
nutzerspezifische Rechte erteilt werden. 
 
Um ein Benutzerprofil einzurichten, wählen Sie bitte den Menüpunkt “Extras / Nutzerverwaltung". 
Es erscheint folgendes Fenster: 
 

 
 
Die Nutzerverwaltung ist in zwei Teile untergliedert: 
a) in Gruppen 
b) in Nutzer 
 
Unter einer Gruppe werden bestimmte Rechte zusammengefasst – dem Nutzer wird dann eine Gruppe (und damit die 
Rechte der Gruppe) zugewiesen. 
 
Beispiel: 
- Sie legen eine neue Gruppe mit dem Namen “Testgruppe 1” an. 
- Sie geben dieser Gruppe die Rechte “Datensicherung durchführen“. 
- Sie legen einen neuen Nutzer mit dem Namen “Nutzer 1” an. 
- Sie bestimmen Login, Name und Passwort und legen die Mitgliedschaft zur Gruppe “Testgruppe 1” fest. 
”Nutzer 1” erhält damit die Rechte von “Testgruppe 1” und kann Datensicherungen durchführen. 
 
Neue Gruppe anlegen: 
- Selektieren Sie den Eintrag “Gruppe”. 
- Wählen Sie die Schaltfläche “Neu”. 
- Vergeben Sie eine Gruppennamen und wählen Sie die entsprechenden Rechte aus. 
- Betätigen Sie die “OK”-Taste. 
 
Legen Sie nach Bedarf weitere Gruppen an. 
 



66 
 

Neuen Nutzer anlegen: 
- Selektieren Sie den Eintrag “Nutzer”. 
- Wählen Sie die Schaltfläche “Neu”. 
 

 
 
- Tragen Sie Login, Name und Passwort ein und legen die Mitgliedschaft zur gewünschten Gruppe fest. 
- Betätigen Sie die “OK”-Taste. 
 
Legen Sie nach Bedarf weitere Nutzer an. 
Schließen Sie die Nutzerverwaltung über den Menüpunkt “Beenden”. 
 
 
 
17. Mängelliste 
 
Über „Extras/Mängelliste“ können Sie eine Übersicht aller eingetragenen Mängel aufrufen. Über die Filterfunktion können 
Sie diese Liste individuell modifizieren und ausdrucken. 
 
 
 
18. Baubesprechungsprotokoll 
 
Ab der Version 2012 haben wir dem Bautagebuch ein „Baubesprechungsprotokoll“ hinzugefügt. Sie erhalten damit die 
Möglichkeit Baubesprechungen zu protokollieren und nachzuverfolgen. 
 
Um dem Bautagebuch ein Baubesprechungsprotokoll hinzuzufügen, markieren Sie ein Bautagebuch in der 
Projektverwaltung und betätigen Sie den Menüpunkt „Baubesprechungsprotokoll“ (alternativ über die rechte Maustaste). 
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Über die Schaltfläche „OK“ werden die Eingaben gespeichert und das Protokoll wird geöffnet. 
Das Protokoll besteht aus den Karteikarten „Allgemeine Informationen“ und „Besprechungsdetails“. Fügen Sie den 
Karteikarten die notwendigen Informationen hinzu. 
 
Über den Menüpunkt „Drucken“ können Sie Sie das Protokoll ausdrucken, 
 
 
 

II. Bilddatenbank 
 
1. Grundlegende Funktionen 
 
Die Bilddatenbank dient zum Verwalten von Bildern (z.B. Firmenlogos für Formulare oder Bilder von der Baustelle für das 
Bautagebuch) und zur Übernahme von Bilddaten in Formulare und Dokumente. 
 
Sie öffnen die Bilddatenbank über den Menüpunkt „Extras / Bilddatenbank“. 
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4. Der Anwender hat dem Hersteller einen offensichtlichen Mangel innerhalb von vier Wochen nach Lieferung schriftlich 
mitzuteilen. Bei Versäumnis dieser Frist sind Gewährleistungsansprüche wegen des betreffenden Mangels 
ausgeschlossen. 
 
5. Im Übrigen verjähren die Gewährleistungsansprüche des Anwenders innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
Lieferung, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Sind in diesem Zeitraum Mängel angezeigt worden, so verlängert sich die 
Gewährleistungsfrist um die Zeit, während der ein etwaiger Beseitigungsversuch seitens des Herstellers andauert. 
 
 
§ 8 
Haftung 
 
1. Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der Hersteller nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. 
 
2. Bei einfacher Fahrlässigkeit wird die Haftung ausgeschlossen, soweit weder Leben, Körper oder Gesundheit noch 
wesentliche Vertragspflichten verletzt wurden. 
Bei einfacher Fahrlässigkeit wird, soweit eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ein Fall des Verzuges 
vorliegt, die Haftung für Schäden, die nicht auf einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen, begrenzt 
auf 50 % der Vertragssumme und jeweils auf typische, vorhersehbare Schäden. 
 
3. Dem Anwender ist bekannt, dass er im Rahmen seiner Schadensminderungsobliegenheit insbesondere für eine 
regelmäßige Sicherung seiner Daten zu sorgen hat und im Falle eines vermuteten Softwarefehlers alle zumutbaren 
zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen ergreifen muss. 
Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Hersteller deshalb nur dann und insoweit, als diese Daten im Sinne 
ordnungsgemäßer Datenverarbeitung aus Datenbeständen, die in maschinenlesbarer Form bereitgehalten werden, mit 
vertretbarem Aufwand reproduzierbar sind. 
 
 
§ 9 
Schutzrechte Dritter 
 
1. Der Hersteller stellt den Anwender von allen Ansprüchen Dritter gegen diesen aus der Verletzung von Schutzrechten 
an den überlassenen Programmen in ihrer jeweils gültigen Fassung frei, sofern der Anwender den Hersteller von solchen 
Ansprüchen unverzüglich schriftlich benachrichtigt hat. 
 
2. Der Hersteller ist berechtigt, die Software aufgrund von Schutzrechtsbehauptungen Dritter auf eigene Kosten zu 
ändern oder umzutauschen. Ist dies oder die Erwirkung eines Nutzungsrechts mit angemessenem Aufwand nicht 
möglich, kann der Hersteller den Vertrag für das betreffende Programm fristlos kündigen. In diesem Fall haftet er dem 
Anwender für den ihm durch die Kündigung entstehenden Schaden insgesamt bis höchstens zur Höhe der Einmalgebühr 
der Software, die Gegenstand des Anspruchs ist. Der Nachweis keines oder eines nur geringeren Schadens bleibt 
vorbehalten. 
 
 
§ 10 
Kündigung und Rückgabepflicht 
 
1. Der Hersteller hat das Recht zur fristlosen Kündigung, wenn der Anwender Raubkopien fertigt, die Software unbefugt 
weitergibt, unbefugten Zugriff nicht verhindert, unberechtigt dekompiliert oder trotz Abmahnung von der Software 
fortgesetzt vertragswidrigen Gebrauch macht. 
 
2. Im Falle der fristlosen Kündigung des Herstellers nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 1. ist der Anwender zum 
Ersatz des durch die Aufhebung des Vertrages entstehenden Schadens verpflichtet. Etwaige Schadenersatzpflichten 
aufgrund hiermit im Zusammenhang stehender sonstiger Rechtsverletzungen bleiben unberührt. 
 
3. Endet der Vertrag infolge einer Kündigung oder des Ablaufs der Zeit, für den er eingegangen wurde, hat der Anwender 
die Software auf der EDV-Anlage vollständig zu löschen, sämtliche Kopien irreversibel unbrauchbar zu machen sowie die 
ihm überlassenen Datenträger dem Hersteller unverzüglich zurückzugeben. 
 


